
Unterhalt für die
Tochter: Wer zahlt was?

Der Fall:
Nach einer Trennung bestan-
den zwischen den ehemaligen
Partnern Meinungsverschie-
denheiten bezüglich einiger
Ausgaben, die von der Mutter
für die gemeinsame Tochter ge-
tätigt worden waren.

Bei der Unterhaltsregelung
war festgelegt worden, dass der
Mann für die Hälfte der außer-
ordentlichen Spesen aufzukom-
men hat. Der Vater weigerte sich
aber, für den Besuch einer Pri-
vatschule sowie für geringe Kos-
ten für einige Routinekontrollen
bei Ärzten zu zahlen. So wandte
sich die Frau an das wertmäßig
zuständige Friedensgericht, um
vom Mann die anteilige Rücker-

stattung der verauslagten Beträ-
ge zu erhalten.

Wie die Gerichte entschieden:
Während das Friedensgericht
von Vicenza das Klagebegehren
der Frau noch abgewiesen hat,
war deren Berufung am dorti-
gen Landesgericht erfolgreich.
Vergeblich hatte der Mann da-
bei argumentiert, die Kosten
seien vorab nicht mit ihm abge-
sprochen und vereinbart wor-
den, weshalb er für diese nicht
aufzukommen habe.

Der Kindsvater brachte
Rechtsmittel gegen die Ent-
scheidung ein. So hat sich kürz-
lich der Kassationsgerichtshof
mit dem Fall befasst. Am 17.
Jänner sind die Höchstrichter
den Ausführungen des Mannes
teilweise gefolgt (Beschluss Nr.
1070).

Zwar sind durch die nicht ab-
gesprochene Entscheidung der
Mutter, die Tochter im betreffli-
chen Jahr auf eine Privatschule
zu schicken, nicht unbeträchtli-
che Kosten entstanden. Aller-
dings seien diese Ausgaben
nach Auffassung des Kassati-
onsgerichts im Interesse der
Ausbildung des Kindes gewesen
und stünden in annehmbarem
Verhältnis zu den Einkommens-
und Vermögensverhältnissen
der Eltern. Darüber hinaus hat-
te der Vater für das vorherge-
hende Schuljahr seine Zustim-
mung noch erteilt. Daraus muss
man schließen, dass auch der
Mann der Auffassung war, der
Besuch dieser Schule sei für die
Tochter förderlich.

Allein der Umstand, dass das
Mädchen in jenem Jahr der
Schule relativ oft ferngeblieben
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war, rechtfertigt nicht, das ein-
mal erteilte Einverständnis zum
Schulbesuch später zu widerru-
fen. Der Vater musste also die
Hälfte der Schulgebühren auch
für das Folgejahr übernehmen.

In Bezug auf angefallene
Zahnarzt- und Ticketkosten in
bescheidenem Ausmaß für
Routinekontrollen gab das Ge-
richt dem Kindsvater jedoch
recht: Gemäß höchstrichterli-
cher Entscheidung handelt es
sich dabei nämlich um vorher-
sehbare und somit ordentliche
Spesen, die für das Kind anfal-
len. Diese sind mit dem monat-
lichen Unterhaltsbeitrag, den
der Vater zu bezahlen hat, be-
reits abgedeckt.

Als außerordentliche Arzt-
spesen hingegen sind solche zu
bezeichnen, mit denen auf-
grund von Höhe und Unvorher-
sehbarkeit nicht gerechnet wer-
den konnte. Bei diesen Kosten
wäre es dann unverhältnismä-
ßig und ungerecht, sie nur je-
nem Elternteil aufzuerlegen, der
den ordentlichen Unterhalts-
beitrag für das Kind erhält.
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*Martin Gabrieli ist Rechtsan-
walt in Lana.
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Die Kosten für die teure Privatschule tragen die getrennten Eltern zu gleichen Teilen, entschied der Kassationsgerichtshof. Im Anlassfall ausschlaggebend:
Der Vater hatte sein Einverständnis für den Besuch im Vorjahr gegeben und verfügt auch über die notwendigen finanziellen Mittel. Shutterstock


